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Das Ramensrecht der Weine.
iach einem Vortrag von Professor Dr. Sch ätz lein-

Neustadt a. d. Haardt.
Das neu geregelte Namensrecht der Weine

ft in den§§ 5, 6 und7 des neuen Weingesetzes
llit den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen
« Artikel5 und6 niedergelegt. Der8 5 leitet
8 mit allgemeinen Bestimmungen, die denen des
-ebensmittelgesetzes vom 8. Juli 1927 angelehnt

ein und regelt außerdem das Namensrecht
er gezuckerten Weine, während die 88 6 und7
l£»s Recht zum Gebrauch geographischer Be-
kichnungen regeln, und zwar8 6 für unver-
chnittene und8 7 für verschnittene Weine. Zum
! 8, der im wesentlichen einschränkende Be-
ümmungen für die Bezeichnung der gezuckerten
Keine enthält, kann ich mich trotz seiner Viel-
ichaltigkeit verhältnismäßig kurz fassen, da über
eine Auslegung infolge der klaren Fassung und
>et dazu erlassenen umfangreichen Ausführungs-
'estimmungen irgendwelche Zweifel kaum auf-
teten werden, so daß ich vor allem nur auf die
•atin enthaltenen neuen Vorschriften hinzuweisen
>rauche. So ist, wenn auch nicht inhaltlich, so
loch dem Wortlaut nach neu das Verbot, Wein
Otter einer irreführenden Bezeichnung, Angabe
'der Aufmachung anzubieten, zum Verkauf vor¬
rätig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen oder
onst in den Verkehr zu bringen. Als Beispiel:
ftfalzwein darf nicht in Bocksbeutelflaschen ver¬
tust werden; das Firmenschild für einen Wein
Uis einer kleinen Lage der Ebene darf nicht mit
Üner schönen Gebirgslandschaft, womöglich mit
iinem Schloß oder dergleichen bedruckt sein u.
>. m. Ferner dürfen Phantafienamen nicht in
unmittelbarer Verbindung mit Gemarkungsnamen
gebraucht und dürfen auch nicht so gewählt werden,
daß fie als Gemarkungs- oder Lagenamen auf-
llrfaßt werden können, wie z. B. Vogelnest,
3ungfernborn, selbst wenn ste mit Zusätzen wie
starke, Hausmarke und dergleichen mehr ver¬
letzen find. Von den Phantafienamen scharf ab-
Srtrennt dürfen aber zweifellos Gemarkungs-
lanien und Lagenamen gebraucht werden, sofern
die Vorschriften der 88 6 un'd 7 dabei beachtet
werden. So wärez. B. die Beschriftung: „Pfälzer
bischer, Hausmarke der Weinhandlung Fritz
Müller-Neustadta. d. Haardt, 1932er Gimmel-
dinger Neuberg" zulässig, wenn in dem Wein
Mindestens 662/s°/o ungezuckerter Gimmeldmger
aus der Lage Neuberg enthalten find. Als irre-
ehrend gelten auch Bezeichnungen, die einem Wem
besonders heilende oder stärkende Wirkungen beile¬
gen. wie Medizinalwein, Gesundheitswein, Kran-
Ernwein, Kraftwein, Blutwein und dergleichen
toehr. Bei mehrfach vorkommenden Gemarkungen,

Wachenheima. d. H. und Wochenheima. d.
Pfrimm. ist deutlich erkennbar zu machen, um
welche Gemarkung es fich handelt. Gezuckerter
%\n darf nicht mit einer Bezeichnung versehen
werden, die auf di- Reinheit, das heißt Natur-
Einheit des Weines hindeutet. 3m Gefetz-st-rt
Und in den Ausführungsbestimmungen find eine
Anzahl solcher Bezeichnungen aufgeführt, ohne
b»ß die Aufzählung aber erschöpfend wäre. Ich

kann davon absehen, ste hier alle anzuführen.
Unter anderem gehört dazu auch die Angabe
„Wachstum", „Kreszenz" allein oder in Verbin¬
dung mit dem Namen eines Weingutsbefitzers
oder Weingutes. Hingegen ist es jetzt zweifels¬
frei erlaubt, einen gezuckerten Wein mit der
Firma des Erzeugers oder der des Händlers,
nicht aber mit beiden zu versehen; jedoch darf
die Firmenangabe nicht auf Reinheit des Weines
hindeuten(z. B. Naturweinkellerei rc.). Es kann
alsoz. B. die Bezeichnung eines gezuckerten Frank-
weilerer lauten: 1932er Frankweiler Letten, Franz
Mayer, Weingutsbefitzer in Frankweiler, nicht
aber Wachstum Franz Mayer oder aus dem
Weingutsbefitz Franz Mayer, oder 1932er Frank¬
weiler Letten, Julius Schmidt&Eo., Weinhand¬
lung, Landau. Würde hingegen sowohl der Er¬
zeuger wie der Händler genannt, so wäre die
Angabe des Erzeugers als Wachstumangabe
anzusehen, die nur den Naturweinen zukommt.
Zu beachten ist hierzu noch, daß, wenn der Wein
von einem anderen als dem Erzeuger gezuckert
worden ist, er nur dann mit dem Namen des
Erzeugers versehen werden darf, wenn dieser
seine schriftliche Einwilligung dazu gegeben hat.
Ferner ist durch die Ausführungsbestimmungen
zum8 8 die vorher sehr umstrittene Korkbrand¬
frage eindeutig dahingehend geregelt worden, daß
nunmehr auch gezuckerter Wein mit einem Kork¬
brand oder Korkaufdruck versehen werden darf,
sofern die Beschriftung nicht auf Reinheit des
Weines hindeutet. Damit wurde ein berech¬
tigter Wunsch"'des Weinhandels erfüllt, der
durch den Korkbrand seinen Kunden eine Gewähr
dafür bieten will, daß der von ihm selbst auf
die Flasche gebrachte Wein in unverändertem
Zustand in die Hände der Verbraucher gelangt.
Dagegen darf auf Flaschenaufschriften, Weinkar¬
ten und Preislisten nur ein ungezuckerter, im
Keller des Erzeugers ausgebauter und abgefüllter
Wein mit der Angabe„Korkbrand" versehen wer¬
den. Diese Vorschrift gilt auch für die Bezeich¬
nung„Originalabfüllung". Durch8 8 des Wein¬
gesetzes und Artikel6 der Ausführungsbestimm¬
ungen ist weiter die Bezeichnung der sogenannten
E.-K. Weine, das find die vor vollendeter Gärung
entkeimten bezw. mit entkeimtem Traubenmost
versetzten Weine geregelt worden. Diese Weine
gelten zwar nicht als gezuckerter Wein im Sinne
des 8 3, fie dürfen aber mit einer Bezeichnung
die auf Reinheit hindeutet, wie Wachstum, Kres¬
zenz, naturrein und dergleichen mehr, nur ver¬
sehen werden, wenn fie auf Flaschenaufschriften,
in Preislisten, Weinkarten und Rechnungen ufw.
deutlich fichtbar die Bezeichnung„Mit Filter
entkeimt" bezw. „Mit Filter entkeimt(Trauben¬
mostzusatz)" tragen. Die E.-K. nehmen damit
hinfichtlich des Namensrechtes eine Zwischenstell¬
ung zwischen Naturwein und gezuckerten Wein
ein. Sie dürfen eine Bezeichnung, die auf Natur¬
reinheit hindeutet und die bei Naturweinen ohne
irgendwelche Einschränkung gestattet, bei gezucker¬
ten Weinen aber grundsätzlich verboten ist, nur
dann erhalten, wenn gleichzeitig die Herstellungs¬
att, also die Entkeimung gekennzeichnet wird.

Gesüßte Weine, die dadurch hergestellt wurden,
daß vergorener und ausgebauter Wein mit einer
kleinen Menge nur teilweise vergorenen und ent¬
keimten Wein versetzt wurde, find wie die vor
vollendeter Gärung entkeimten Weine zu kenn¬
zeichnen. Endlich wurde die Vorschrift, daß dem
Abnehmer eines Weines auf Verlangen vor der
Uebergabe mitgeteilt werden muß, ob ein Wein
gezuckert ist, auch darauf ausgedehnt, ob er ver¬
schnitten vor vollendeter Gärung entkeimt oder
mit entkeimtem Traubenmost versetzt worden ist,
und daß dem, der gewerbsmäßig Wein in den
Verkehr bringt, die Pflicht obliegt, stch beim Er¬
werb von Wein, die zur Erteilung dieser Aus¬
kunft erforderliche Kenntnis zu fichern. Dazu ge¬
hört auch, daß er fich bei verschnittenen Weinen
Kenntnis über die Art und Mengenverhältnisse der
Verschnittanteile verschafft, damit der Erwerber
bei etwa beabfichtigtem Weiterverschnitt in der
Lage ist, den Verschnittvorschriften der 88 2 und
7 des Weingesetzes entsprechend zu handeln. Ich
komme nun zu 8 6 mit den Vorschriften über
die Verwendung geographischer Bezeichnungen
bei unverschnittenen Weinen. Nach ihm dürfen
geographische Bezeichnungen,umfassend alle Namen
von wie immer angegrenzten Teilen der Erdober¬
fläche, also Namen von Landschaften, wie Fluren,
Gebirgen, Flüssen usw. oder von politischen Be¬
zirken, wie Land, Kreis, Gemeinde usw. und zwar
nicht nur die amtlichen oder verwaltungsrechtlich
bestimmten, sondern auch die historischen und
volkstümlichen Namen einer Oertlichkeit, auch
wenn fich der amtliche Verkehr sich ihrer nicht
bedient, nur zur Kennzeichnung der Herkunft
verwendet werden. Solche geographische Herkunfts¬
bezeichnungen, wobei die Herkunft des Weines
durch den Ort der Traubengewinnung bestimmt
ist, müssen grundsätzlich wahr sein, mit der Aus¬
nahme, die im Absatz2 dieses Gesetzesparagraphen
bezüglich einzelner Weinbergsgemarkungen und
Weinbergslagen zugelassen find und auf die ich
gleich näher eingehen werde. Für Länder und
Gegenden bestehen diese Ausnahmen nicht. Es
muß also ein französischer Rotwein auch fran-
zöfischer Herkunft sein, ein Pfälzer Wein aus der
Pfalz, ein Rheinwein vom Rhein, ein Haardtwein
von der Haadt, ein Mittelhaardter von der Mit¬
telhaardt stammen. Die anderen Lebensmittel
im 8 16 des Gesetzes zum Schutze der Waren¬
bezeichnung und im 8 8 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb hinfichtlich der Herkunft«-
bezeichnungen zugebilligte Vergünstigungen ist
für Weine ausgeschlossen worden. 3n diesen
beiden Gesetzen heißt es: „Die Verwendung von
Namen, die nach dem Handelsgebrauch zur Be¬
nennung gewisser Waren dienen, ohne deren Her¬
kunft bezeichnen zu wollen, fällt nicht unter die
vorstehenden Bestimmungen", das ist die Wahr¬
heit der Herkunftsbezeichnung. An Beispielen
bedeutet dies: eine Frankfurter Leberwurst braucht
nicht aus Frankfurt zu sein, ein Schweizerkäse
nicht aus der Schweiz usw.: aber ein Oberhaardter
Wein muß, wie gesagt, von der Oberhaardt sein.
Am bedeutungsvollsten für den Weinhandel ist aber
der Schlußsatz des8 6, der die Vorschrift über die
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Verwendung von Gattungsnamen enthält und in
dem die beiden Begriffe„benachbart" und „nahe¬
gelegen" vortommen, die die Veranlassung zu
meinem Referat gegeben haben. Er lautet: „Es
ist jedoch gestattet, den Namen einzelner Ge¬
markungen oder Weinbergslagen, die mehr als
einer Gemarkung angehören, zu benutzen, um
gleichartige und gleichwertige Erzeugnisse be¬
nachbarter oder,nahegelegener Gemarkungen oder
Lagen zu bezeichnen. Die Ausführungsbestim-
mungen haben nähere Anordnungen darüber zu
treffen, inwieweit Gemarkungen als nahegelegen
oder benachbart im Sinne dieser Vorschrift an¬
zusehen find. „Diese Aueführungsbestimmungen
find bekanntlich nicht gekommen, weil die zustän¬
dige Reichsstelle eine einfache, scharf umriffene
und zutreffende Begriffsbestimmung für „nahc-
gelegen" nicht hat finden können. Ich bin der
Meinung, daß eine solche gesetzlich estgelegte Be¬
griffsbestimmung auch gar nicht unbedingt er¬
forderlich ist, denn seit dem 1909er Weingesetz,
das schon die gleiche Vorschrift enthielt, hat sich
hinsichtlich dieses Begriffes „nahegelegen" im
Verkehr mit Wein eine gewisse Uebung heraus¬
gestellt, die durchaus geeignet war, Mißbräuche,
wie ste früher möglich gewesen find, zu verhüten,
ohne die Praxis im Gebrauch der Gattungs¬
namen zu sehr zu beengen. Erste Voraussetzung
für die Verwendungsmöglichkeitder Gattungs¬
namen ist die Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit
eines Weines mit den Erzeugnissen jener Ge¬
markung oder Lage, nach der er benannt werden
soll. Schon darin liegt eine gewisse Sicherung,
daß der Begriff „nahegelegen" nicht allzu aus¬
dehnungsfähig ist, denn im großen und ganzen
kann von Weinen nur von Gleichartigkeit ge¬
sprochen werden, wenn ste räumlich nicht allzu¬
weit voneinander gewachsen find. Unter Gleich¬
artigkeit ist natürlich nicht eine mathematische
Gleichheit der Weine zu verstehen, sondern gleich¬
artig ist ein Wein, wenn er annähernd denselben
Eharakter hat wie der namengebende. Gleich¬
wertigkeit bedeutet, daß der zu benennende Wein
dem namengebenden seinem inneren Wert, seiner
Güte nach entspricht. Der Handelswert, Kauf¬
preis, fällt nicht ins Gewicht. Bei der Beur¬
teilung der Gleichartigkeit und der Gleichwertig¬
keit ist die durchschnittliche Beschaffenheit des
namengebenden Weines zugrunde zu legen.

(Schluß folgt.)

Ser Weinbau Amerikas.
Mit der in Amerika mit Wirkung vom7. April

ds. Js . verabschiedeten Anordnung zum Aus¬
schank leichter alkoholischer Getränke mit 3,2 Ge¬
wichtsprozent Alkohol und neuerdings im Zusam¬
menhang mit den Bestrebungen der gänzlichen
Beseitigung des Alkoholverbots(der Prohibition)
wurde des öfteren der kalifornische Weinbau er¬
wähnt. Es war sogar aufgestellt worden, daß
die amerikanischen Weinproduzenten eine Art Ab¬
wehrorganisation schaffen wollten, um zu erreichen,
daß in erster Linie die im Lande selbst gewon¬
nenen Weine untergebracht werden. Man scheint
aber davon wieder abgekommen zu sein. Die
kalifornischen Weinbauern find zu gleicher Zeit
Obstzüchter. Nun ist aber die Ausfuhr kalifor¬
nischer Früchte nach Deutschland für den bedeu¬
tenden kalifornischen Obstbau geradezu lebens¬
wichtig. Wir erinnern an kalifornische Aepfel,
die alljährlich in großen Mengen nach Deutsch¬
land ausgeführt werden. Man verschließt sich des¬
halb nicht gegen die deutsche Einfuhr. Man weiß
eben, daß Außenhandel einen Waren- bezw. Pro¬
duktionstausch bedeutet.

Nun zum amerikanischen Weinbau selbst. Der
Weinbau ist in Amerika nicht neu; schon von den
Entdeckern des neuen Erdteiles ist es wegen seines
Reichtums an wildwachsenden Reben als „Wein¬
land" bezeichnet worden. Nordamerika kann als
die Urheimat zahlreicher Arten der Gattung Vitis
(Reben amerikanischen Ursprungs) gelten. Alle diese
Rebarten eignen sich aber zur Weinbereitung we¬
niger als die eurcpäischen Sorten. Die in den
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Vereinigten Staaten zur Weinbereitung verwen¬
deten Sorten stellen Abarten der Vitis dar.
Europäische Reben gedeihen im allgemeinen we¬
gen der Reblaus nur gepfropft. ,

Dis Vereinigten Staaten besitzen etwa 700,000
Acres (ein Acres etwa 40 ar) Rebenfläche; so¬
mit ungefähr vier mal soviel wie Deutschland.
Man findet Weinreben auch heute noch fast überall;
nicht nur Rebstöcke an den Wohnhäusern oder als
Laubengänge, sondern auch geschlossene Wein¬
berge. In der Nachbarschaft der vier großen
Binnenseen des Nordens ist der Weinbau, wie
in einer großen Zahl von Staaten östlich der
Mississippigegend und, des Ostens recht bedeutend.
Man pflanzt östlich des Mississippi keine europä¬
ischen Reben mehr, da diese im Laufe der Zeit
der Reblaus vollständig erlegen find. Man hat
vielmehr schon seit Jahrzehnten gute einheimische
Sorten gefunden, zu denen in erster Linie die
Concord-Rebe zählt. Ein Staat pflegt ausschließ¬
lich Weinbau auf der Bafis der europäischen Rebe
und zwar der bedeutendste Weinbaustaat des
Landes: Kalifornien.

Trotz Prohibition hält sich das zur Trauben¬
kultur benutzte Land seit 1920 mehr als verdoppelt
(damals 320,000 Arces). Infolge des Alkohol¬
verbots in den Vereinigten Staaten vom Jahre
1919 hat der dortige Weinbau einen harten
Schlag erlitten. Die meisten Trauben wurden
dann getrocknet oder auf Rofinen verarbeitet(vier
Pfund frische Trauben geben ein Pfund Rofinen).

Die Rebenkultur(im Gegensatz zur wild¬
wachsenden Rebe) allerdings ging erst von den
Einwanderern aus, die nach ihrer neuen Heimat
europäische Rebsorten mitbrachten und damit auch
die Kultur der Weinbereitung selbst. Zu den
Pionieren des amerikanischen Weinbaus gehören
vor allem deutsche Einwanderer. In Eincinatti
(im Staate Ohio) wird heute noch der Moselaner
Nikolaus Longworth (Langwerth) „father of
Alerican grape culture" genannt. Nach Kalifor¬
nien wurde die Rebe vor 250 Jahren durch
spanische Missionare eingeführt. Die Ausdehnung
der Rebenkultur ging Hand in Hand mit der
Besiedelung des Landes, ste ist also ein Resultat
der Entwicklung in den letzten hundert Jahren,
ja fast der letzten Jahrzehnte. Der Hauptwein¬
baustaat ist heute neben dem Staate Newyork
der Staat Kalifornien. Die Reben werden in
Kalifornien auf höchstem Ertrag gezogen; erschöpfte
Reben werden durch neue ersetzt. Die Wein¬
berge werden im Reihenabstand von etwa 2 bis
3 Meter gepflanzt; teils Stock-, teils Drahter¬
ziehung. Der Boden wird mit Traktoren be¬
arbeitet, da Arbeitskräfte zu teuer wären. Der
Anteil Kaliforniens ist über 75 Prozent der jähr¬
lichen Gesamtweinernte der Vereinigten Staaten.
Kalifornien ist der einzige Staat mit einer selb¬
ständigen weinbaulichen Forschungsanstalt an der
Universität Berkeley. In Franzisko, dem Zen¬
tralknotenpunkt des kalifornischen Weinbaus, er¬
scheint die einzige weinbauliche Fachzeitschrift der
Vereinigten Staaten, die „Kalifornia Grape
Growner".

Für Weißwein werden angebaut: Chablis,
Riesling, Sauterne, Zierfahnder; für Rotwein:
Burgunder, Merlot und Malbec. Neuerdings
hat man in den Sandwüsten von Südkalifornien,
wo der Boden in geringer Tiefe Waffer enthält,
mit Vorteil Rebkulturen angelegt. Infolge der
trockenen, heißen Luft über dem Wüstensand blei¬
ben die Reben krankheitsfrei und die großfrüch-
tigen Trauben lassen sich leicht zu Rofinen ver¬
arbeiten. Kalifornien ist eben das Land, in dem
die Rofinenkultur während der Prohibition eine
große Rolle spielt.

Der meiste Traubensaft wird in Amerika als
Süßmost gehandelt. In Aluminiumkeffel wird
er pasteurisiert und dann in 200-Liter-Fäffern
unter Zusatz eines Konservierungsmittels oder
meistens in 25-Liter-Steinkrüge abgefüllt, die in
Räumen bis zu 8000 Stück aufgestapelt werden.
Die Verarbeitung von Traubensaft(grape juice)
ist in Amerika seit über 50 Jahren bekannt. Nach
dem Gesetz der Prohibition war es verboten,

Wein herzustellen; es wurde aber trotzdem Wein
hergeftellt und getrunken. Welche Mengen Wein
getrunken wurden, weiß niemand. Es wird be¬
hauptet, daß während der Prohibition in Amerika
mehr Wein verbraucht worden sei, als in den
Vorprohibitionszeiten.

Berichte
Meingau

X Aus dem Nheingau , 8. Sept. Die
Nebel brauen am Frühmorgen im Rheintal und
helfen mit, daß die Trauben weich werden. Ueber-
haupt ist die Witterung im ganzen so, daß die
Traubenreife sehr schöne Fortschritte macht. ®*'
rade zur rechten Zeit ist der Regen um Mitte
August gekommen. Der Behang ist ja nach dem
Blüteverlauf stark verschieden, aber man darf
mit Freuden feftftellen, daß er durchweg überall
gesund ist. So wird es auch möglich sein, zur
gegebenen Zeit Trauben zu schneiden und st*
auf den Märkten als Tafeltrauben anzubieten-
Gegenwärtig kommen ja solche bereits zum 93**’
kauf. Sie stammen aus Gartenanlagen und von
Hausrebstöcken. Die größte Arbeit ist in den
Weinbergen getan, nachdem Spritz- und Ver-
stäubapparate wieder zur Ruhe gesetzt werden
konnten. Nunmehr findet die letzte Bodenbe¬
arbeitung statt, denn der Weinbergsschluß stehl
bevor. In dieser Verbindung wird behördlich**'
seits darauf hingewiesen, die Geleise in den Feld'
wegen zuzuhauen, die Wege und Pfade von Un¬
kraut zu reinigen sowie die Urgräben und Wäff**'
läufe zu räumen. Alles zielt hin auf den kom¬
menden Herbst. Nun noch einige Wochen gute*
Wetter, daß die Qualität gut ausfällt. Auf ein*
gute Qualität stützen sich jetzt die Winzerhoff'
nungen, nachdem es feststeht, daß man in de*
Quantität manche Enttäuschungen wird hinneh¬
men müssen. Der Verlauf im Weingeschäft ist
ruhig wie die ganzen Wochen heraus. Es wirb
wenig umgesetzt und auch das Einkaufsgeschäst
des Handels beim Winzer läßt keine wesentlich*
Bewegung erkennen. Bei Verkäufen aus erst**
Hand bezahlte man jüngst in Rüdesheim fÜ*
1929er 1800 Mk., aus mittleren Lagen etwa
1300 Mk., für 1931er und 1932er 1000 bis
1200 Mk., in Lorch für 1932er 750 Mk. ul»
in Hochheima. M. für 1932er 1100 Mk. di*
1200 Liter. Zahlreiche Reblausherde sind i**
den verschiedenen, bisher schon verseuchtenG*'
markungen des Rheingaues in den letzten Woche**
gefunden worden.

f Oestrich, 8. Sept. (Weinbergsschluß.)
9.ds. Mts. ist die Weinberpsgemarkung geschloffeN-
Die noch auszuführenden Arbeiten in den Wein¬
bergen sollen beschleunigt zu Ende geführt werden-

* Nauenthal , 8. Sept. (Weitere Reblausfunde-)
Im Weinberg des Winzers Friedrich Wagner , Distrikt
„Abbighell ", hiesiger Gemarkung , wurde ein Reblaus¬
herd festgestellt. An der hiesigen Gemarkungsgrenz*
wurde in einem Weinberg des Winzers Philipp Scho**
von hier im Distrikt „Mehwingert ", Gemarkung Elt¬
ville, ebenfalls ein Herd gefunden.

<&>Lorchhausen. 8. S .pt. In den Distrikten
„Nicderflur" und „-Grund" wurden in letzterZ*̂
mehrere Reblausverseuchungen festgestellt. Di*
Trauben kommen bei der geeigneten Witterung
schön voran. Helle Trauben find schon keineS *l'
tenheit mehr. Der Behang ist in jungen, kräftig***
Anlagen genügend, in älteren Weinbergen spä*'
licher. Im allgemeinen wird etwas wenigerg*'
erntet werden als im vorigen Jahre. Die Stöck*
zeigen gesunde, üppige Belaubung, besonders da,
wo rechtzeitig und sachgemäß gespritzt wurde. Di*
Neuanlagen find gut gewachsen. Das Geschäft
ruht seit längerer Zeit. Bei den zuletzt erfolgt***
Abschlüffen wurden je Halbstück 1932er zirka
400 bezahlt.

Mein
4- Vom Mittelrhein , 8. Sept. Es ist nU*

noch eine Frage kurzer Zeit, daß bei der fo*t'
schreitenden Traubenreife der allgemeineW****'
bergsschluß erfolgt. Nun werden in den W*i>*'
bergen noch die letzten Arbeiten verrichtet»**&
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bann hat der Winzer Ruhe und kann die Vor¬
bereitungen für den Herbst im Keller und an
ben Herbftgeräten treffen. Der Behang ist unter¬
schiedlich, hier gut, dort rveniger zufriedenstellend.
Aber die Trauben find gesund geblieben. Ge¬
schäftlich ist es auf der ganzen Linie ruhig.

Rheinhessen
+ Aus Rheinhessen, 8. Sept. Die günstige

Witterung der letzten Wochen hat das Wachstum
sehr gefördert. Allenthalben findet man sich färbende,
»der in den Wein gehende Trauben. Leider läßt
der Behang zu München übrig. Nach ungefährer
Schätzung dürfte kaum ein halber Herbst zu er¬
warten sein. Geschäftlich wirkt stch dieser Um¬
stand durch verstärkte Kauflust und feste Preise
aus. Seit einigen Monaten hat sich der Preis
sür ein Stück Wein um Mk. 80—100 erhöht.
Dabei find die Vorräte sehr knapp. Heutige
Notierung Mk. 600—700 per Stück.

4- Bingen a. Rh., 8. Sept. 3n einem Wein¬
berg des Winzers und Landwirtes Jofef Kunz
w Bingen-Büdesheim, in der Lage„Kiffelberg,
sand man an Portugieser-Reben jetzt zwei blühende
Gescheine. Diese Erscheinung ist nach alter Win-
ierregel ein Beweis, daß das Rebholz im näch¬
sten Jahre sehr fruchtbar sein wird.

Sprendlingen , 8. Sept. Der Herbst
rückt immer näher. Jedoch find genaue Resultate
über den diesjährigen Herbstertrag noch nicht zu
bestimmen, da der Behang in jeder „Lage" ver¬
schieden ist. Hier wie, man kann sagen, auch
anderorts, find die Keller mit 32er Weißweinen
stark geräumt; die Spekulanten hatten in die-
i*mJahre wenig Glück, denn der Preis blieb
ohne Schwankungen auf gleicher Stufe. Für
1932er Natur wird hier ein Preis von 550 Mk.
stei gegeben.

A Gnnterrblum . 8. Sevt. (Großer Trau¬
benbehang.) Einen selten großen Behang weist
ber Hausrebstock des hiestgen Händlers Heinrich
Zimmermann auf. Ueber 200 prachtvolle Trau¬
ben kann der Besitzer an dem etwa 18 Meter
großen Rebstock ernten.

Nahe
X Bon der Nahe, 8. Sept. Mit dem

heutigen Tage ist in verschiedenen Gemarkungen
bes unteren Gebietes der Weinbergsfchluß er-
folgt. Sehr anregend auf die Trauben bezw.
bereu Reife wirkten die kürzlich niedergegangenen
Aegenfälle. Bei dem sonnig-warmen Wetter
hat die Qualität schon erheblich gewonnen und
Wan darf bei weiterem gutem Wetter mit einem
brauchbaren neuen Jahrgang rechnen. 3n der
Quantität wird durchschnittlich ein mittlerer Er¬
trag erzielt werden. 3m Nahe- und Glangebiet
°rf°Igten die letzten freihändigen Weinverkäufe
tu der Regel zu etwa 500- 700 Mk. je Stück
(1200 fl.). Das Geschäft ist ruhig; in vielen
^rten find die Weinvorräte auch sehr gelichtet.

Mosel
: Von Mosel , Saar und Ruwer , 8. Sept.
Stand der Weinberge in den einzelnen Be-
i darf als befriedigend bezeichnet werden.
Witterung war in den letzten Wochen gün-
besonders wohltuend wirkte der Regen auf
n und Trauben. Leider ist aber auch lokaler
ben durch Hagelunwetter entstanden So
. besonders die Weinberge der M.ttelmosel
rkungen Piesport und Glüfferath durch
l, der die Traubenbeeren aufschlug, sowie
Abschwemmen des guten Mutterb̂ vens ge-

. Im Trierer Tal find beträchtliche Schä^
n der Gemarkung Rivenich entstanden. 3m
gau haben bei dem kürzlichen Unwetter die
arkungen Wiltingen. Ganzem, Tawern. Tem-
, Nittel und Wellen Schäden nach vorstch
Schätzung von etwa 10—50—90 Prozent

en Der gefürchtete Sauerwurm hat keinen
den anrichten können, da seine Eier ein
r der Hitze wurden, « -'"-rk-n-wer ist d
>luß des"Gemeinderates von Cröv, etwa 10
12 Hektar Waldfläche verschiedener Distrikte
eBürger zu'vertaufen, um Arbeit zu schaffen.
« .Sw gib. -mm-. ,» tun. I-

nach Lage bezahlt man für die 960 Liter 1932er
und 1931er etwa 550—1000—1200 Mk. und mehr.

Verschiedenes

□ Aus dem Rheingau , 8. Sept. Der
Landrat des Rheingaukreifes, Dr. Mülhens, gibt
bekannt: Durch Verfügung des Herrn Regierungs¬
präsidenten in Wiesbaden bin ich zum Kommiffar
zur Erörterung der Einwendungen, die gegen
die Pläne für das zum Zwecke der Umlegung,
verbunden mit Weinbergswegebauten, in den
Gemeinden Kiedrich und Winkel  zu ent¬
eignende oder dauernd zu beschränkende, in den
Gemeinden Kiedrich und Winkel belegenen Grund¬
eigentum ernannt worden. Nachdem von diesen
Gemeinden die Anträge ordnungsmäßig gestellt
wurden und die gemäß dem Enteignungsgesetz
vom 11. Juni 1874 erforderlichen Unterlagen
beigebracht worden sind, habe ich Termin für
Kiedrich auf Freitag, den 15. September und
für Winkel auf Montag, den 18. September, an
Ort und Stelle anberaumt. 3ch fordere alle Be¬
teiligte deshalb auf, ihre Rechte im Termin
wahrzunehmen. Die Ladung erfolgt unter der
Verwarnung, daß beim Ausbleiben die Ent¬
schädigung ohne Zutun der Beteiligten feftgestellt
und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der
letzteren verfügt wird.

+ Aus dem Rheingau , 8. Sept. (Für
Herabsetzung des Weinzolls.) Vom weinbau¬
treibenden Handel des Rheingaues wurde bei
den zuständigen Stellen ein Antrag auf Herab¬
setzung der Zölle für die Einfuhr deutscher Weine
nach Danzig .eingebracht, da gegenwärtig auf
deutschem Wein noch 10 mal soviel Zoll liegt
wie auf französischem.

* Mittelheim , 8. Sept . (Weinversteigerung.) Der
Verband Rheingauer Weinversteigerer hält seine dies¬
jährige Naturweinversteigerung im Saalbau Ruthmann
am 13. September, nachmittags 1.30 Uhr ab. Zur Ver¬
steigerung kommen 68 Nummern 1930er, 1931er und
1932er Rheingauer Naturweine.

A Hattenheim. 8. Sept. (Gründung eines
Winzervereins.) Nach vorausgegangenen Be¬
sprechungen fand hier nunmehr die endgültige
Gründung eines Winzervereins statt. Die Leitung
des neuen Vereins hat der Winzer Jakob Ettings¬
hausen 2. Aus der Winzerschaft von Hatten¬
heim find bereits zahlreiche Anmeldungen erfolgt.

X Rüdesheim . 8. Sept . (Weinfestwoche.) Die
Rüdesheimer Weinfestwochebeginnt am Samstag , den
9. September und endigt am 17. September. An den
beiden Haupttagen (Sonntag , den 10. und Sonntag , den
17. September) bewegen sich durch die Straßen der alter¬
tümlichen Stadt Festzüge, die im ersten Teil Küfer
und Winzer in ihren Berufstrachten und mit ihren
Fachgeräten, im zweiten Teil ein Spiegelbild der Be¬
ziehungen des Menschen zum Wein zu allen Zeiten
zeigen. Dazu läuft täglich der Weinbrunnen, einer der
begehrtesten Anziehungspunkte. Auf dem Marktplatz
Rüdesheim werden Samstag , den 9., Mittwoch, den 13.,
und Samstag , den 16. September, volkstümliche Ver¬
anstaltungen geboten: Männerchöre, Orchestermusik und
Reigentänze in festfrohen Kostümen wetteiffern. Zu
alledem bewirkt die lustige Weinlotterie, deren am Orte
erzeugten Gewinne — Wein, Schaumwein, Weinbrand
und Pralinen — sofort in Enipfang genommen werden,
Hebung der Stimmung . Wer über die diesjährige
Rüdesheimer Weinfestwoche noch Näheres hören möchte,
dem teilt dies der Verkehrsverein in Rüdesheim gern
mit.

X Oberwesel , 8. Sept . Am Sonntag , den 10.
September, findet hier eine große Winzerkundgebung
statt. Veranstalter dieser Kundgebung ist die NSDAP.

X Ober -Ingelheim, . 8 .Sept . Der Bürgermeister
von Ober-Ingelheim gibt bekannt: In Anbetracht der
Unsicherheit, die in Verwertung der diesjährigen Trau«
benernte zu erwarten ist, werden von Seiten der Hess.
Regierung Maßnahmen ergriffen»die eine Verschleuder¬
ung der Ernte verhindern solle. Zu diesem Zweck ist
es unbedingt notwendig, daß die Traubenmenge, die in
diesem Herbst verkauft werden soll, genau bekannt ist,
denn nur dann ist es möglich, Abhilfe zu schaffen. Alle
Winzer, die ihre diesjährige Ernte oder Teile derselben
verkaufen wollen, werden deshalb aufgefordert, dies bis
zum 12. Sept . ds . Js . getrennt nach Traubensorten au :
hiesiger Bürgermeisterei anzumelden.

8 Mainz , 8. Sept. Der zweite Mainzer
Weinmarkt wurde im festlich geschmückten„Goldenen

Meenz" feierlich eröffnet und zwar mit dem echt
rheinisch-fröhlichen Freilichtspiel„Ein Winzerfest
in Mainz Anno 1653". Der gemütliche und
fröhliche Rückblick in die Zeit der Regierung des
Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn löste
lauten Beifall aus. Tausende von Fremden, da¬
runter Teilnehmer aus Sonderzügen von München,
Braunschweig sowie größeren Reisegesellschaften
aus Leipzig und Stuttgart, waren in die Fest-
tadt gekommen, um ein ureigenes Mainzer Volks-
est zu erleben, das der Propaganda des Deutschen

Weines und besonders des RheinhessischenWeines
dient. Ein Umzug durch die Stadt eröffnete
die große Festfolge. Dann ginge in die Stadt¬
halle, die mit ihren zahlreichen Räumen in ein
reizendes Weindorf umgewandelt ist. Dort hat
der Weinhandel Stände aufgeschlagen. Die über¬
aus vielen Besucher kosten die verschiedenen rhein-
hessischen und rheingauer Gewächse. Stimmungs-
mufik hallte durch das Weindorf und bald herrschte
rheinisches Leben. Der historische Mainzer Küfer¬
tanz wurde vorgeführt und vieles andere. Eine
große Anziehungskraft hatten die historischen Wein¬
schänken. Bei „Weck, Worscht und Woi" blieb
es bis in später Stunde gemütlich. Der zweite
Tag stand im Zeichen des großen historischen
Festzuges unter dem Motto: „2000 Jahre Wein
in Mainz". Er verherrlichte die 2000 Jahre
alten Beziehungen der Stadt zum Wein, und
bot ein außerordentliches prächtiges Bild. Er¬
öffnet wurde der Zug durch eine Römergruppe,
die das Modell der berühmten Jupitersäule mit¬
führte. Recht wirkungsvoll wurde die Mero¬
winger- und Karolinger-Zeit und das frühe
Mittelalter durch den Einzug Karls des Großen,
des Bischofs Willigis gezeigt. Dann kamen die
Zünfte des Mittelalters, ein Schnellgericht für
Weinfälscher, auch der Stadt Mainz größten
Sohn, Gutenberg, fehlte im Festzug nicht. Man
sah weiter, wie Schinnerhannes einen Weintrans¬
port überfällt, sah die Kurmainzer Regimenter
und das letzte Weinfest im kurfürstlichen Mainz.
Dann kam das 19. Jahrhundert. Die Tarnt-
fonsstadt Mainz vor dem Weltkrieg. Den Ab¬
schluß bildete ein prächtiger Prunkwagen: „Trinkt
Deutschen Wein". Die vielhundertköpfige Men¬
schenmenge fand sich nach dem Festzug auf dem
Freilichtspielplatz ein, um dem Festspiel, das an
allen drei Tagen gegeben wurde, beizuwohnen.
Auch der zweite Tag fand seinen stimmungsvollen
Abschluß im Weindorf. Der dritte Weinmarkt¬
tag wartete nochmals mit einem bunten Programm
auf und brachte ebenfalls einen großen Fremden¬
zustrom in die Feststadt._
Schriftleitung : Otto Etienne,  Oestrich am Rhein

Weinstube
I . B . Nicolai

Konditorei und Lase
hält sich den Äesuchern der

Oestricher Kirchweihe
bestens empfohlen.

Ausschank von
4934er Glaswein sowie Flaschenweinen.

Beste Konditoreiwaren!
Musikalische Unterhaltung!

Oeffentliche Aufforderung.
Bis zum 14. September 1933 haben die Landwirte

und Winzer die Umsatzsteuererklärungfür den Steuer¬
abschnitt vom 1. Juli 1932 bis 30. Juni 1933 abzugeben.

Eine Umsatzsteuer-Freigrenze besteht seit dem 1.
Juli 1932 nicht mehr. Wer in den nächsten Tagen
keinen Steuererklärungsvordruckzugesand erhält, ist ver¬
pflichtet, einen solchen vom Finanzamt anzufordern.
Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Erklär¬
ung wird zur Umsatzsteuer ein Zuschlag von 10. v. H.
erhoben.

Keine Erklärung brauchen die Landwirte und Win¬
zer abzugeben, welche noch einen Gewerbebetrieb usw.
unterhalten und deren Steuerabschnittdas Kalender,ahr

***' Rüdesheim (Rhein ), den 30. August 1933.
Finanzamt.
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Aaturwein-Versteigerung
zu Oestrich-Winkel.

rnitt»v-.«h. v«,r IS. Septembav 1955,  nad)=
mittags V/2 Uhr , versteigert der
Verband Meinaauer Weinversteigerer

im „ Kaall »« »» rr, »tl »n ».»«»«»" zu « «stvich-
rvi „ k«l (gegenüber der Eisenbahnstation)

58 ilutittiuttt
19Ä0CV, 19SU * « « > 1952e*

iUKin $ (tuev 5Tat « vu »eii *<
aus besseren und besten Lagen der Gemarkungen
Geisenheim, Winkel, Mittelheim , Oestrich und Hall¬
garten.

Probetage  im „ Saalb «»»» Nuthui «»«»» "
für die Herren Kommissionäre am Dienstag,
den 29.  Nuguft ; allgemeine Probe am Diens¬
tag , den 5.  sowie am Vormittag
des Versteigerungstages jeweils von Z—6 Uhr.

Briefadr . Verwalter i . R ., A. Claudy,  Mittelheim
Telefon Amt Oestrich Nr . 240.

Naturwein-Versteigerung
der

Ersten Vereinigung
Oestricher Weinguisbesiher

zu Oestrich im Meingau.
Mittwoch, den 20. September 1933, nachmittags

2 Uhr, kommen im Saale des „Hotel Schwan"
ca. 58 Halbstück 4932er Weine

aus besseren und besten Lagen der Gemarkung Oestrich
zur Versteigerung.

Probetage im „Hotel Schwan" am Dienstag, den
29. August für die Herren Kommissionäre; allgemeiner
Probetag am Mittwoch, den 13. September, sowie am
Versteigerungstage bis 12 Uhr.
Auskunft erteilt Franz Kühn , Oestrich . Telefon 244.

Aufruf!
An die deutschen Bauern!

Der Kampfbund für Deutsche Kultur hat sich die
Aufgabe gestellt, am deutschen Rhein und seinen Neben¬
flüssen ein großes , deutsches

Erntedank-Fest
zu veranstalten . - Das Fest soll dem deutschen Bauern
beweisen, daß seine mühevolle Arbeit um die Ernährung
des Volkes von der Stadtbevölkerung dankbar geehrt
wird.

Um diese Ehrung symbolhaft für das ganze deutsche
Reich zu gestalten wird am
Deutschen Eck in Koblenz der Altar des deutschen

Polles aufgebaut, an welchem die Früchte des
Bodens gesegnet werden.

Jede Gemeinde , welche sich beteiligen will, bringt
in einem Erntewagen ihre Gaben in eine nahe Stadt,
welche die Erntewagen in feierlicher Weise empfängt.
Am nächsten Tage werden die Gaben im Schiff ström,
auf- bezw. abwärts nach Koblenz zum Deutschen Eck
gebracht. Die Erntewagen sollen prächtig geschmückt
sein, um die Aufmerksamkeit des ganzen Stadlvolkes
auf sich zu ziehen. Alte Trachten sollen hierbei im
Vordergrund stehen, damit das Alte, Gute auch wieder
rein äußerlich zu Ehren gebracht wird.

Alle Gemeinden , welche einen Erntewagen an die
zuständige Sammelstelle (für den Rheingau Rüdesheim)
entsenden wollen , mögen sich bis zum S. 9 . mit dem
Kampfbund für Deutsche Kultur, Reichslettung
z. Zt. Frankfurt a. Main , Hotel Frankfurter Hof,
in Verbinduog setzen» der weitere Weisungen erteilt.

Kampfbund für Deutsche Kultur
Der Beauftrage der Reichsleitung

gez. Habel.

Stvautzwirtfchast
Kommerzienrat
Dr. H. Brockhues'fche Wein¬

gutsverwaltung,
Niederwalluf  i . Rheingau
Hauptstraße 48.

Erstklassige gutgepflegte Naturweine aus den
besten Lagen von Rauenthal , Neudorf,

Eltville und Niederwalluf.

Ich bringe von heute ab

Weine im Glas
owie i.Flaschen zum Aus-
chank und lade zum Be¬
uche höfl. ein
Weingut
Jakob Lill IV.

Rüdesheim i. Rhg.
Schmidtstraße 17.

Itsiei-
Fille

Prospekt frei.
G.E.Kottenhoff

Ilagen . IIiMpc 2

ITZ-Filter
für kleine Filtrationsaufgaben

Trauer-
Drucksachen
liefert schnellstens

die Druckerei der

Rheing. Weinzeitung
Oestrich im Rheingau

Telefon Nr .. 240.

119CJ
Seitz ’sclier Kleinfilte

Größe IV

8
Jt 9"b

Seitz ’sclier .Kleinfilter
Größe IV extra

Seitz ’scher Kleinfilter
mit verscliraubbarem

Druckdeckel

Die grosse Brauchbarkeit dieser Seitz -Klein-
Filter ist noch immer zu wenig bekannt.
Diese Filter dienen:

Zur Filtration kleiner Mengen trüber Getränke.
Trübe Fass - und Flaschenreste werden wieder
kristallklar und wieder verwendungsfähig.
Zum Prüfen von Weinen auf ihre Filtrationsreife.
Vor der Durchführung grosser Filtrationsarbeiten
zur exakten Bestimmung der Durchlässigkeits¬
nummer des zu verwendenden Filtriermaterials.

(/nerre/cA/SnSett/y auf
£e/s/uny u Qcs&///c ? / &/n </ csoser <? AySreu//scAen
eVesn - ts OS s/yOressen AOSer-c/ S/n/ercAucArs ys/e/r >J  .
/h/c/ > Sy>/n c/e/yoressen . TrdvÄen - v . OSs/snc/A/en .

/nye/A e/mer / *fescA/ner >•
/4-G.. A'/et/es -/npe/A e/m a>A’Ae/n

Keine Gefahr des Verbiegens der Spindel [und .keine unnütze Zeitvergeudung durch Nachstellen
der Gewindemutter wie bei den sogenannten Hydraulischen Druckwerken

also . , . _ ., ,
Arbeiten ohne Unterbrechung , daher unbedingt gleichmassiger
Druck auf das Pressgut . / Gewährleistung höchster Mostausbeute.

Kompl. Keltereianlagen schon von Nk- 895 — an. Ingenieur- Besuch und Aufklärung kostenlos.

&C0

GEGR.  1879
TELEGRAMM - ADR ESSE:
MONTANER MAINZ
TELEFON : N c, 41029

Fabriken in
Palamös und Palafrugell

Katalonien (Spanien)

KATALONISCHE Wein-und Champagner-
(EIGENER HERSTELLUNG)

Vertreter für den Rbeingau: Blebard Podielsk», Winkel. Telefon Amt

JVI. 43

Oestrich Rr. 247

ADRESS - KARTEN
Briefumschläge Briefbofl®n

Besuchskarten Postkarte
PLAKATE . .0

Rechnungen Cirkular*
und sonstige

DRUCKSACHEN
liefert i. sauberer AusfUhrunfl

OTTO ETIENNB
Druckerei der
Rheingauer WelnzeltuhP
Oestrich u. EltviU®

Strauss Wirtschaft

Rüdesheim im Rheingau
Natur -Rieslingweine aus besten Rüdesheimer

Berglagen.

Flaschenseiden
Papier -Industrie Mainz.

Wein-Presstüeher
in unübertroffener Bruchfestigkeit und grösster B*f'
bungswiderstandsfähigkeit als langjährige Speziahtai
Pressböden und Press-Randseile
liefert billigst
Mech.Presstnchweberei Julius KouzelmanD
PHentngen - tStattgart ) ,
Telefon Stuttgart 298874 Gegründet 18̂ .

illil
2, 3 und mehrfach gezwirnte
Jutegarne mit DrahteinlageP-
als Rebenbindegarne vorzüglich geeignet, ^
leicht zu handhaben , im Gebrauch zeitspareo
und billig , liefert in beliebigen Schnittlänge '"
wie auch sonstigen Aufmachungsarten

Vereinigte Jute -Spinnereien b-
Webereien AG .Werk Hershld
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sstx Oestrich im Rheingau , Sonntag , 10. September 1933. 31. Jahrgang.

Me erlangt man ein Ehestands-
Darlehen?

Die Durchführungsbestimmungen über die Ge¬
währung von Ehestandsdarlehen find erschienen
und damit die bisher noch bestehenden Zweifels-
^Ngen beseitigt.

Welche Bedingungen werden gestellt?
Für die Gewährung eines Ehestandsdarlehens

wird vorausgesetzt, daß
die künftige Ehefrau in der Zeit zwischen dem
1. Juni 1931 und 31. Mai 1933 mindestens
sechs Monate lang im Inland in einem Arbeit-
Nehmerverhältnis gestanden hat;

^ein standesamtliches Aufgebot vorliegt, und
daß sie künftige Ehefrau ihre Tätigkeit als
Arbeitnehmerin spätestens im Zeitpunkt der Ein¬
dringung des Antrags bereits aufgegeben hat°,

c) die künftige Ehefrau sich verpflichtet, eine Tätig-
I feit als Arbeitnehmerin so lange nicht wieder
t aufzunehmen, als der künftige Ehemann Ein-
» lünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes
I von mehr als 125.— Mk. monatlich bezieht
! und das Ehestandsdarlehen nicht restlos ge¬

tilgt ist. Trotz Vorliegens dieser Voraussetz¬
ungen wird ein Ehestandsdarlehen nicht ge¬
währt, wenn:
1. die Ehe vor dem 3. Juni 1933 geschloffen

2. einer der beiden Ehegatten nicht im Be¬
sitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist;
3. nach der politischen Einsteüung eines der
beiden Ehegatten anzunehmen ist, daß er sich
nicht jederzeit rückhaltlos für den nationalen
Staat einsetzt;
4. einer der beiden Ehegatten an vererblichen,
geistigen oder körperlichen Gebrechen leidet, die
seine Verheiratung nicht als im Interesse der
Volksgemeinschaft liegend erscheinen lassen;
fl. nach dem Vorleben oder dem Leumund eines
oder beider Ehegatten anzunehmen ist, daß
die Ehegatten ihrer Verpflichtung zur Rück¬
zahlung des Darlehens nicht Nachkommen
werden.

Wo ist der Antrag zu stellen?
Antrag ist bei derjenigen Gemeinde zu
, deren Bezirk der zukünftige Ehemann
lohnfitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
)ienststelle innerhalb der Gemeindebehörde
, ist, gibt diese bekannt. Die Antrags-
- werden von den Standesbeamten un-
h abgegeben. Der Antrag ist von beiden
>Ehegatten zu unterschreiben Die vor-
mter dem Buchstabena) aufgeführte Ta -
durch eine Bescheinigung des Arbeit-

>achzuweisen.
Arbeitnehmertätigkeitgilt weder di- Be-
ng der zukünftigen Ehefrau im Haushalt
rieb von Verwandten«ufsteigender Linie
Großeltern), noch auch die Be chäf g-
Haushalt oder Betrieb von Adoptiv

ad Stiefeltern. , . . . , v
Hntaa t»itb -°" d» 8m .tabeb.Wtbe
E„ ,b, bi. Pr »I»»- , »<>S bl. Sotaits.

setzungen nach Buchstabena—c nicht erfüllt find,
oder daß Ausschließungsgründenach Ziffer 1—5
vorliegen, so lehnt die Gemeindebehörde den An¬
trag ab. Gegen den ablehnenden Bescheid ist
kein Rechtsmittel gegeben. Ergibt die Prüfung,
daß die Gewährung des Darlehens befürwortet
werden kann, so gibt die Gemeindebehörde den
Antrag an das Finanzamt weiter, das für den¬
jenigen Ort zuständig ist, den die Antragsteller in
ihrem Antrag als künftigen Ehewohnfitz bezeichnet
haben, gleichzeitig schlägt die Gemeindebehörde
die Höhe des Darlehens vor. Dabei wird die
Höhe des Darlehens nach dem Betrag gemessen,
den Ehepaare in dem gleichen Stande wie die
Antragsteller bei der Gründung des Haushalts
nach den ortsüblichen Verhältnissen für den Er¬
werb von Möbeln und Hausgerät aufzuwenden
pflegen.

Das Finanzamt entscheidet über den Antrag
endgültig und entscheidet darüber einen Bescheid
an den künftigen Ehemann. Beabsichtigen die
künftigen Ehegatten in Gütertrennung zu leben,
so erhält jeder Ehegatte einen Bescheid. Sobald
die Ehe geschlossen ist, haben die Ehegatten eine
Bescheinigung des Standesamtes über die erfolgte
Eheschließung anzufordern, die unentgeltlich er¬
teilt wird. Diese Bescheinigung ist zusammen
mit dem Bescheid über die Gewährung des Ehe¬
standsdarlehens dem vorgenannten Finanzamt
vorzulegen. Das Finanzamt händigt daraufhin
das gewährte Darlehen dem Ehemann in Form
von Bedarfsdeckungsscheinen aus. Leben die Ehe¬
gatten in Gütertrennung, so wird jedem Ehe¬
gatten die Hälfte des Darlehens in Bedarfs¬
deckungsscheinen ausgehändigt.

Wie kann man das Darlehen verwenden?
Die Bedarfdeckungsscheine berechtigen nur zum

Erwerb von Möbeln und Hausgerät. Unter
Hausgerät find nach der Durchführungsverord¬
nung alle Gegenstände zu verstehen, die, außer
Kleidung und Wäsche, zur Einrichtung eines Haus¬
halts dienen.

Das Ehestandsdarlehen ist unverzinslich und
in monatlichen Teilbeträgen von je 1 Prozent
des ursprünglichen Darlehensbetrages zurückzu¬
zahlen. Der monatliche Tilgungsbetrag ist am !
10. eines jeden Monats fällig, und zwar beginnt!
die Rückzahlungspflicht mit dem Kalenderviertel¬
jahr, das auf die Hingabe des Darlehens folgt.
Für das erhaltene Darlehen haften die Ehegatten
als Gesamtschuldner.

Die Bedarfdeckungsscheine werden in Beträgen
von 10 und 100 RM. ausgegeben; sie find nur
gültig, wenn fie den Dienststempelabdruck des
Ausgabefinanzamts tragen. Die Bedarfsdeckungs-
scheine find nicht übertragbar und müssen, bevor
fie einer Verkaufsstelle in Zahlung gegeben werden,
vom Darlehcn?empsänger auf der Rückseite mit
seinem Namen und seiner Anschrift mit Tinte
oder Tintenstift versehen werden. Für verlorene
Bedarfsdeckungsscheine wird kein Ersatz gewährt.

Welche Verkaufsstellen sind zugelaffen?
Als Verkaufsstellen gelten nicht nur offene

Ladengeschäfte, sondern auch solche Schreinereien

und Handwerksbetriebe, die offene Ladengeschäfte
nicht unterhalten. Die Verkaufsstellen, die bereit
find, Bedarfsdeckungsscheine anzunehmen, haben
dies ihrer Gemeindebehörde anzuzeigen. Diese
bestimmt, welche Verkaufsstellen zugelaffen wer¬
den, und zwar werden in erster Linie Schrei¬
nereien und sonstige Unternehmen des Hand¬
werks zugelassen. Die zugelaffenen Verkaufs¬
stellen müssen ihre Zulassung durch Aushänge
oder Anschläge, die von der Gemeindebehörde
ausgegeben werden, kenntlich machen. Die
Verkaufsstellen haben auf der Rückseite der von
ihnen angenommenen Bedarfsdeckungsscheine zu
bescheinigen, daß fie Möbel oder Hausgeräte im
Werte des Bedarfsdeckungsscheins an diejenige
Person verkauft haben, die auf der Rückseite des
Scheins ihren Namen und ihre Wohnung ange¬
geben hat. Eine Bareinlösung der Bedarfsdeck¬
ungsscheine durch die Verkaufsstellen ist verboten,
jedoch ist es zugelassen, daß Reichspfennigbeträge
bis zu einer Reichsmark bar ausgezahlt werden,
wenn der Kaufpreis der gekauften Waren den
vollen Wert des Bedarfsdeckungsscheinesnicht
erreicht.

Oie Kinderprämie.
Von besonderer Bedeutung ist die Bestimm¬

ung, daß bei der Geburt jedes in der Ehe lebend
geborenen Kindes 25 Prozent des ursprünglichen
Darlehensbetrages erlassen werden. Beträgt zur
Zeit der Geburt eines Kindes der noch zu til¬
gende Teil des Darlehens weniger als 25 Pro¬
zent des ursprünglichen Dahrlehens, so wird nur
der Restbetrag erlassen. Nach der Geburt eines
Kindes kann das Finanzamt auf Antrag gestat¬
ten, daß die Tilgung des Ehestandsdarlehens
bis zu 12 Monaten unterbrochen wird. Ueber
die Geburt des Kindes ist dem Finanzamt eine
Bescheinigung des Standesamts vorzulegen, die
unentgeltlich erteilt wird.

Hohe Liebe.
Das ist die wahre Liebe, die immer und immer

sich gleich bleibt.
Wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles

versagt.
Goethe.

* *
*

Zweifle an der Sonne Klarheil,
Zweifle an der Sterne Licht,
Zweifl', ob lügen kann die Wahrheit»
Nur an meiner Liebe nicht.

* *
*

Die Liebe zanket nicht,
Die Liebe streitet nicht,
Die Liebe wanket nicht.
Die Liebe weichet nicht.

Rückert.
* *

*

Ueber der persönlichenFreiheit steht die Liebe.
* *

Ein getreues Herze wissen
Hat des höchsten Schatzes Preis,
Der ist seelig zu begrüßen,
Der ein treues Herze weiß.
Mir ist wohl bei höchstem Schmerz.
Denn ich weiß ein treues Herz.

Paul Flemig.

Gtzt deutsches SbM
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Wissenswerte Kleinigkeiten.
Besen, Bürsten , Schwämme und Kämme zu reinigen.
Diese kleinen Gebrauchsgegenftände . die täglich ihren

Dienst in unserer Haushaltung verrichten , bedürfen von
Zeit zu Zeit einer verständigen Reinigung . Darüber
folgende kleine Winke.

Haarbesen  wäscht man am besten in leichtem,
lauen Sodawasser aus und hängt sie zum Trocknen an
einen luftigen Ort — ja nie an den heißen Ofen.

Wurzelbürsten  und dgl . wäscht man nach dem
jedesmaligen Gebrauch sauber aus , lasse sie aber nie
naß liegen, sondern stelle sie zum Trocknen in die Sonne
oder an den warmen Herd.

K l e i d e r b ü r st e n sind in leichter, lauer Soda¬
lösung rasch auszuwaschen ohne die Holzteile zu be¬
schädigen. Auf trockenem Wege kann man sie durch
dickes Einstreuen von erwärmter Kleie reinigen , die
man nach einiger Zeit wieder aus den Borsten klopft.
Ebenso werden Haarbürsten gereinigt , wenn man nicht
vorzieht , sie in lauem Sodawasser oder einer Mischung
von 2 Teilen Wasser und ein Teil Salmiakgeist lau zu
waschen. Dadurch wird aller Staub ut x Schmutz ent¬
fernt . Kleider wie Haarbürsten hält man lange rein,
wenn man sie nach dem jedesmaligen Gebrauch an
weißem Fließ - oder Schreibpapier , über eine Tischkante
fahrend , abreibt und das Papier solange wechselt bis
es rein bleibt . Diese kleine wenige Minuten dauernde
Prozedur lohnt sich durch das stete, frische Aussehen
der Bürsten und durch ihre längere Haltbarkeit , da das
viele Auswaschen denselben schädlich ist.

Sind Schwämme  nur leicht schmutzig, so legt
man sie nur einige Stunden in Buttermilch und wäscht
sie darauf in kaltem Wasser aus . Seifige , klebrige
Exemplare wäscht man in warmem Sodawasser rasch
und gründlich aus uyd spült mit hellem Wasser nach.

Kämme  sind mit Watte und Benzin zu säubern;
die Zähne werden damit abgerieben und ein etwaiger
Ansatz zwischen ihnen mit einer Nadel entfernt . Kämme
zu waschen, wie es oft unverständige Leute tun , ist sehr
schädlich, besonders, wenn gar heißes Wasser oder Soda
dazu benutzt wird.

Du

die illustrierte Programm -Zeitschrift
fürjeden guten Apparat176 Seiten stark
Probeheft (fern vom Verlas , Berlin N 240
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Lustiges.
Die neue Geschichte.

„Sag ' mal , hast du denn schon davon gehört ?"
„Wovon denn ?"
„Nu von die Jeschichte mit den — jes ! wie
Heeßen denn die Leute ?"
„Meinst du vielleicht die neue Bierkneipe?
„I ne doch! Ich mene doch die Jeschichte da
mit den — na , der Name schwebt mir uff de
Lippe . Die da draußen vorjejange is , da bei
— da draußen bei de — Jott , du mußt ja den
Ort kennen !"
„Ach Jees , des ist die Jeschichte mit den —
ja , die kenn' ick — ick — mit den — na mit
den, Jees , wie heeßt er doch? Die menste?
„Richtig , die men ick, also du kennst se schon?"
„Ja , die kenn ick; die hat mir ja der — der
— na , wie heßt er denn, erzählt . Der — da
draußen — du weeßt ja !"
„Ja ick weß schon, det is die Jeschichte! Von
dem Hab' ick se ooch.

Literarisches
X Reichskanzler Adolf Hitler in Velhagen &

Klasings Monatsheften . Das soeben erschienene Sep-
temb erheft  der altberühmten Zeitschrift veröffentlicht
ein „platonisches Zwiegespräch", das der Dichter Hanns
Johst mit dem Kanzler geführt hat . Es handelt sich
darin um den Begriff des Bürgerlichen , inwiefern es
im neuen Staat seinen Platz hat , und der Führer
wendet sich entschieden gegen Seine Majestät Zipfel¬
mütze. Es liegt ihm daran , den Bürger wie den Ar-
beiter in den neuen Staat zu führen und beide gleich¬
zusetzen. Die Gedanken des Kanzlers weisen vielen,
die noch immer nicht begriffen haben , um was es heute
in Deutschland geht, den Meg , und er selbst wünscht,
daß dieses Zwiegespräch in weiten Kreisen des Bürger¬
tums aufklärend wirke.

<&> Zwangsversteigerung und Zwangs¬
verwaltung . Von Heinr. Schulz . Verlag Wrlh.
Stollfutz,  Bonn . P .Sch.Kto. 76183 , Köln.
Preis Mk. 1.26.

Durch die Notlage der letzten Jahre sind Zwangs¬
vollstreckungen und Zwangsverwaltungen von Grund¬
stücken so häufig geworden , daß der Gesetzgeber den Eigen¬
tümer als Schuldner vor unnachsichtigenVollstreckungen
schützen mußte, zuletztdurch die Verordnung vom 26 5.1933.
Mit den wichtigsten Grundzügen müssen Gläubiger - und
Schuldnerkreisesowie Kauflustige vertraut sein. Im Gegen,
satz zu umfangreichen wissenschaftlichenWerken, die sich
für Laien nicht eignen, hat der Verfasser in einer all¬
gemein verständlichen Schrift das Wichtigste und Wesent¬
lichste über die Grundstück-Vollstreckung in einfacher
leicht verständlicher Sprache dargelegt . Wie der Gang
des Verfahrens ist, welche Hypotheken oder Grundschulden
von dem Erwerber des Grundstückes zu übernehmen
sind und welche nicht, wie hoch das Mindestgebot der
Kauflustigen sein muß, welche Sicherheitsleistungen von
dem Bieter verlangt werden , an wen schließlich
die Zuschlagung erfolgt , über Erlößverteilung und
über zahlreiche andere Fragen gibt in leichtverständlicher
Sprache dieses Bändchen Antwort . Dem Gläubiger,
sowie dem Schuldner , sodann aber allen , die sonst an
einem Verfahren beteiligt sind, wird diese Schrift ein
zuverlässiger Ratgeber sein.

4 - Das Wechselrecht . Auf Grund des neuen
deutschen Wechselrechts vom 21. 6. 1933 . Bear¬
beitet von Dr . jur. P . Paul . Verlag "W i l h .
Stollfuff,  Bonn . P .SchKto . 76183 Köln.
Preis Mk. 1.28.

Der Wechsel spielt im Geschäftsverkehr " eine so
große Rolle , daß jedermann , insbesondere aber der
Handel - und Gewerbetreibende mit ' den lVestimm-
ungen des Wechselrechts vertraut sein muß. Das
neue deutsche Wechselgesetz vom 27. Juni 1933 das vor¬
aussichtlich am 1. Januar 1934 in Kraft treten wird
und für fast alle europäischen und mehrere außereuro¬
päische Staaten einheitlich gilt , bringt zahlreiche wich¬
tige Neuerungen , insbesondere Milderungen der "soge-
nannten Wechselstrenge. Mit ihnen und dem Wechsel¬
prozeß macht die kleine Schrift in leicht verständlicher
Form vertraut . Jeder Interessent sollte sich diese wich¬
tige Schrift verschaffen.

Schriftleitung : Aenny Etienne,  Oestrich am Rhein.

"«uh Matz fertigt in
bekannter , guter

Ausführung von RM. 28.— an, mit Zu¬
taten RM . 38 .— bis 40.—

Schneidermeister
Josef Alerkator Erstklassige
Johannisberg/ Rhg. Referenzen.

Muster-
Kollektion.

Omnibusfahrt zum hl. Bott
nach Trier!

In der Zeit vom 23. Juli bis 11. September fin¬
det die Wallfahrt zum hl. Rock nach Trier statt.

Ich lasse allwöchentlich 2 große Omnibusse ad
Eltville durch den Rheingau (Uebersetzen in Rüdesheim)
nach Trier fahren . Die Fahrten erfolgen in erstklassigen
Reiseomnibussen, mit allen Bequemlichkeiten.

Preis einschl . Pilgerabzeichen und
Programm RM . 8 .—

Auskunft und Anmeldungen nimmt der Verlag der
„Rheingauer Weinzeitung"  entgegen.

Zur Teilnahme ladet hcrzl. ein

Anton Winter, Kiedrichi. M
Telefon 223 Auto -Unternehmen Telefon s

Achtung!
Grosse Ersparnisse können Sie für sich
oder für Ihre Kundschaft machen ,wenn Sie Ihre
Versendungen und Bezüge nach oder von dem
Nieder- und Mittelrhein oder Oberrhein durch

meine Vermittlung gehen lassen.
Tägliche Abfahrt der Eil-Güterdampfer.

Billigste Frachtübernahmen durch die Firma

Jacob Burg,
Spedition -Schiffahrt - Agenturen -Transportver¬

sicherungen.
Eltville a. Rhein.

Fernsprecher Nr. 412 Amt Eltville.

© © © © © © © © © © © © © © © © !̂

Gothaer Versicliernngslianltej
gegr . 1801 .

betreiben zu günstigen Bedingungen und
massigen Prämiensätzen

FdlCr - Einbruch -, Lebens -, Unfall ''
Haftpflicht -, Fahrzeug -, .

Transport -,Reisegepäck -usw .Versicherung
Auskunft und Prämienberechnungen bereit'
willigst durch die Geschäftsstelle Eltville•

PH . MOHR
Schwalbacherstr . 36 — Telefon 503.

000

W
Zürich 4,

Stauttacherkal 86/38 I
Einziges Weinfachblatt der Schweiz.
Wöchentliche Ausgabe bei reichem In¬
halt. Erstklassiges  Insertionsorgan.

Prnhenummern kostenlos

I

I

Besucht das
Rheingauer
Heimatmuseum

im Adlerlurm zu Rüdesheima. Rhein.

Fahrplan vom 3 . Juni bis 10 . September.

zu Tal
|7 .15
17.35
; 7.49
8.00
8.13
8.22
8.27
8.40
8.54
9.06
9.19
9.44

8.15 0.1OlS9.30 + 10 .30 810 .45 N11.00 12.40 * 14.30 15.30
8.35 Q.30 N9.52 10.30 10 .50 N11.07 11.22 13.00 14.52 15.50

1 10.06 | 11.21 11.36 I 15.06 16.04
8.57 w < 10.17 11.11 11.32 11.47 13.22 15.17 16.15

| Cn 10.30 11.45 12.00 1 15.30 16.28
9.15 p\ 10.39 SS 11.54 12.09 1 15.39 16.37
9.20 rJ> er 10.44 S “- 11.59 12.14 13.41 15.44 16.42
9.35 ST 4*. 10.58 I 12.13 12.28 13.54 15.58 16.55
9.55 § vo 11.15 11.30 11.52 12 30 12.45 14.08 16.15 17.10

10.10 10.35 11.30 I 12.04 12.45 13.00 14.20 16.30 17.20
10.23 i 11.45 12.00 12.19 13.00 13.16 14.33 16.45 17.35

| 12.10 | I — 14.54 17.10 17.56
13.04 13.00 15.0ö 14.45 — 16.20 17.32 — 20.25
17.26 16.50 19.50 18.45 20.55 21.55

§18.30'
18.50
19.04
19.15
19.28
19.37
19.42
19.55
20.09
20.16

~ V

Aainz
Wiesb .-Biebrich

Niederwalluf
Eltville

Hattenheim
Oestrich-Winkel
Freiweinheim

Geisenheim
Rüdesheim

Bingen
Assmannshausen

Lorch
Koblenz

Köln

zu Berg
A 12.05 15.05 ■17.10 17.20 S 18.00 S 19.00 20.00 20 .38 122.30

11.45 14.45 16.45 17.00 N17.32 N 18.37 19.40 20 .18 22.10
| 14.20 | 17.06 18.11 19.14 I 21.44

11.11 14.07 16.26 16.53 17.58 19.01 19.45 2131
10.48 13.44 1 16.30 17.35 18.38 21.08
10.37 13.33 16.18 17.23 18.27 ’S 20.57
10.31 13.27 15.51 16.12 17.17 18.21 "5e*- 20.51
10.14 13.10 15.34 15.55 17.00 18.04 20.34
10.00 12.56 15.12 15.20 15.40 16.45 17.50 18.45 20.20
9.47 12.43 14.59 15.07 15.25 16.30 17.35 18.33 20.05
9.22 12.18 14.34 14.42 15.00 16.05 17.10 18.08 19.40
8.45 11.39 | 14.05 _ 15.25 16.32 1 I
_ 7.45 10.15 _ 11.30 12.40 14.08 15.05

L — — 7.25 7.35

2I.00
20-4°

■4

Urs

I4-4*
8.30

Sonntags . N Diese Fahrten werden von der „Niederländer Dampfschiffahrt“ ausgeführt . Fahrscheine der „Köln-Düsseldorfer “ haben Gültigkeit t Nur
Musikeinrichtung an Bord. § Abendfahrt , hin und zurück, ohne Schiffswechsel , bis 19. 8. nur Mi. Sa* und S*, ab 20. 8. nur S. Nur Mi undab 2. 8. auch Mi.
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